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Eine Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch uns nur, soweit dies zur Erfül-

lung unserer Aufgaben erforderlich ist. Eine Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die für einen 

konkreten Zweck erhoben wurden, ist nur zulässig, wenn sie für eine andere Aufgabe zwingend erforderlich ist, 

die uns gesetzlich zugewiesen wurde.  

Eine Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, die Unternehmen dabei zu unterstützen, Arbeitsunfälle, 

Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und für eine wirksame Erste Hilfe zu 

sorgen. Zu diesem Zweck führen wir u.a. auch Seminare und Lehrgänge zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit für die Beschäftigten unserer Mitgliedsbetriebe durch. Die Förderung der körperlichen Leistungsfä-

higkeit von Feuerwehrangehörigen ist ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsschutzes. Deshalb bietet die 

KUVB den bayerischen Freiwilligen Feuerwehren die Möglichkeit, aktive Einsatzkräfte zur Feuerwehr-Sport-As-

sistentin bzw. zum Feuerwehr-Sport-Assistenten ausbilden zu lassen.  

Die im Anmeldeformular erhobenen personenbezogenen Daten, werden für die Vor- und Nachbereitung sowie 

Durchführung des Lehrgangs verarbeitet und gespeichert. Wir geben personenbezogene Daten zweckgebunden 

zur Durchführung des Lehrgangs an den Seminarort (Name, Anschrift) und den Landessportbeauftragten für die 

Deutschen Feuerwehr Sportföderation (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Feuerwehr, Landkreis) zur Erstellung 

der Bescheinigung der Abnahmeberechtigung des Feuerwehr-Fitness-Abzeichens weiter. Die Erhebung und 

Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Erfüllung des Vertrages zur Lehrgangsteilnahme gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchst. b DSGVO. 

 

Der Lehrgang beginnt am ersten Tag mit einer Begrüßung und dem gemeinsamen Mittagessen. Die Zimmer ste-
hen Euch zwei Nächte zur Verfügung. Der Lehrgang endet am dritten Tag nach dem Mittagessen. 

 

Die Zugangsvoraussetzungen helfen der Leitung der Feuerwehr, ihrer Verantwortung bei der Auswahl geeigne-

ter Bewerber/innen gerecht zu werden. Die KUVB überprüft diese Voraussetzungen nicht weiter. 

An dem Lehrgang dürfen nur aktive Angehörige bayerischer Freiwilliger Feuerwehren teilnehmen, die: 

- sporttauglich sind: z. B. gültige Bescheinigung für Atemschutzeignung oder sportmedizinisches Gutachten, 

akute Verletzungen oder Erkrankungen müssen die Teilnehmende der Lehrgangsleitung melden,  

- sicher schwimmen können, 

- ausreichende pädagogische Kenntnisse in der Wissensvermittlung haben, (z. B. „Ausbilder in der Feuer-

wehr“, entsprechende berufliche Qualifikationen), 

- in Erster-Hilfe aus- und regelmäßig fortgebildet sind, 

- bereit sind, das erworbene Wissen in den Feuerwehren anzuwenden und weiterzugeben. 

 

Die KUVB trägt bei diesem Lehrgang die Kosten für: 

- Sportreferenten 

- Schulungsräume und Sportanlagen (Schwimmbad, Sporthallen, Kraftraum) 

- Unterkunft (Einzelzimmer mit Dusche und WC) 

- Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 

- Die KUVB übernimmt keine Kosten für Verdienstausfall und Reisekosten. 

 

- Sport und seine positiven Auswirkungen auf den Körper 

- Gefahren beim Sport erkennen, Unfälle im Sport vermeiden 

- Rückengesundheit 

- Aufwärmen: Verschiedene Möglichkeiten und Arten 

- Training der Koordination 

- Schulung des Gleichgewichts, der Orientierung und Reaktion 

- Training der Kraftausdauer: Verschiedene Möglichkeiten des Zirkeltrainings 

- Training mit neuen Geräten: Reaktivtraining, Schlingentraining und Kettlebell 

- Rückengymnastik 

- Ausbildung zur Abnahmeberechtigung des Deutschen Feuerwehr Fitness Abzeichens 

6. Herr Thomas Roselt: Thomas.Roselt@kuvb.de 
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